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Mgemrine

@cpnwrifcpe s$iittör*3eittt%
Organ fcer fdjtocUerifdjen %xmtc.

$tt Statoti). flHMï)titfàïi1l XXXVII. MrgûBj.

©afcL xvn. Sarong. 1871. l¥r. 98.
©ifdjetnt tn wödjentttcben Otummein. S)et fBief« pei ©emetter fft franto buret) bfe ©djwttj ffr. 3. 50.

©te (Befüllungen wetben bttelt an bfe „©rbtoeigbauferiftbe SettagfóucbfiattMmtg in Saftl" abieffftt, bei (Betrag wirb
liei ben autwàtttgen (Abonnenten butdj (Radjnabme erbeben. 3m 3(u«lanbe nebmen alle «Budjbanbtungen «Beftetlungen an.

(Betantwoitlfdje SRebaftien: Dberfl SBftlanb unb (Major »on ©tgget.

3tU)0lt: ©djwefjeiffdj mflftärifdje (Betradjtungen. (©djlup.) — ©le 3erftörung«. unb (Bfebetberfte(lung««arbeften »on

©ffenbafinen. (gottfefeung.) — Ärefäfdjrefben be« efbg. (Mffltärbcpartcment«. — ©ibgenoffenfdjaft : üBlnfelrlebftiftung. — Slu«lanb :

Dcfttefdj: ©linneiungSfeier. Stallen: (Btojep. ©enfmat für bfe (Bettbefbfger be« (Monte (Beiieo. SRupfanb: Ärteg«wlffenfdjafttfd)e

(Bfblfotfje!. Xixtti: ©fe Çctanjfeljung bei cfjifftlfdjen Untertbjanen fn bet dürfet jum (Mitftärbfenfte. — SBerfdjfebtne« : Suftfdjfff«

fafjrt. fftrlwfHIge Äranfenpffege fm Allege.

Sd)totÌ3rttfd) mUttâriftJ)« «Sttradjtuitgfn.

(©chtufj.)

Quantität.
gaffen wit bie ÜRunttioneeittbeit, alfo ben Slu«««

febtufj btt groffalibilgen ©ewebte tinerfeit« unb bfe

allgemeine 2RUitärpftlcbt anberfeit« in« Stuge, fo

»erlangt unfere Sewaffnung noch einen tiefen ®r(ff
in bie eibgenóffifcben ©Uberlinge.

«Betrachten wir aber bie ©ache ruhig fo Ift fie

feine«weg« fo erfebrecfenb.

SBir bebürfen nebft ber Slnjafjt ©ewebre für jeben

©ewebrtragenben beé SluSgug«, ber SReferoe unb ber

Sanbwebr ungefähr eben fo »let Sorratb«5 unb ©x=

fafcgewebre.
SDie 33ewaffnung hätte feinen Qxotd obne bie

Slnnabme eine« möglicherweife eintretenben Ärieg«=

faticò, biefe bebingt aber auch bie ungefchmälerte

Sewaffnung »on fêrfafctruppen, neuen Aushebungen,
ganbfturm, greiwitlfgenforp« sc. ic.

Obne nnt nun bie annähernb breifache Sewaff*

nung «Breufjen« jum Sorbilbe ju nehmen/ ift eê

fclnenfatl« ju »iel, wenn wir hoppelte Sewaffnung
für bie Qab]l Ber gefammten ©ewebr tragenben ein=

getbellten ÏRannfchaft ale ÜRinimum annehmen, um
allen Sebürfntffen ©einige leiften ju fönnen.

SDie bierau« ctwacbftnben 3tu«gaben »etthellen ficb

auf jeben 33ürger, benn alle t)aben gleiche« Sntereffe

an untabelhafter «B3ebrfäblgfe(t; wer nicht felbft wcbt«=

pfiiehtig ift, Ijat «Bater, Srubtr, GJIjemann, ©obn,
unb wenn biefj Side« nicht, feine eigene (Srtjiettj,
©ut unb «Satcrlanb aufä ©piel ju feiert.

2)ie SBebrfähigen treten unter bie Sahnen, fte ftnb
aber berechtigt, gu »erlangen, bafj jebem (Sinjelnen
bie ÜRittel nicht fehlen, um feine ÜRltwirfung mög»

liebft nufebringenb ju machen. 3)a« Solf bejahlt,
bit SRegierung »erwaltet, Sefctere bat für bat SBobl
unb bie ©ichertjeit be« Solfe« ju forgen; thut fle tt
nicht, fo begeht fie eine ftrafbare Sernacbläfßgung
fowobl gegenüber Denjenigen, bie e« empffnben muffen,

çj£,ait bet Sufwnft be« Saterlanbe«.

2Bft weifen auch Bei biefem Slnläffe auf bit <5t*

eigniffe fn granfreicb.
©inb wir nun qualftatf» auf flcherem Soben für

unfere Sewaffnung, fo fann auch quantftati» ba«

(Srforberticbe um fo etjer gefcheben.

(Sfnmal ba« SRötfcfge angefebafft, wirb fich folth
aufjerorbentliche Slnftrengung ber finanjietfen ÜRittel

nicht fo fchnell wieberholen, unb bie orbentlicben

Sluêgaben werben eine (Erholung gtfiatten, aber beffer

ift, ben granfen jur rechten Qeit anjuwenben, al«
ba« #unbertfache wertblo« opfern gu muffen.

b. 3nftruftion in £>anbbabung unferer
SBaffen.

©oleb bodiflebenbe Offijiere, welche bie ©chufis
Waffe unb ba« ©cbiejjroefen noch al« „Siebenfache"
ober „Slnbängfel" ber mflftärifcben SBlffenfchaften

betrachteten unb mit aufgepflanjtem Sajonett fich

bem ©egner mit SRann unb ÜRau« auf Stimmer*

wieberfeben entgegengeworfen bitten, bürften ihren

3rrtbum nun boch mebr unb mehr einfeben.

©chon Im preufjlfcfcöflreicblfcben erlege flettte fich

ba« Scrbältntfj ber Setwunbungen bureb Bte »er*
febiebenen SBaffen an

13,202 tobten unb serwunbeten Sreufien wie folgt :
79 % burch ©ewebrgefchoffe,

IB % „ ©ranatgefchoffe unb ©plilter,
5% n ®äbel unb 8anje,
0,4% „ Sajonette.

SDer frangöfifcb'beutfcbe Ärieg wirb faum ein gün=

K
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Schweizerisch militärische Betrachtungen.

(Schluß.)

Quantität.
Fassen wir die Munilionseinheit, also den

Ausschluß der großkalibrigen Gewehre einerseits und die

allgemeine Militärpflicht anderseits inS Auge, so

verlangt unsere Bewaffnung noch einen tiefen Griff
in die eidgenössischen Silberlinge.

Betrachten wir aber die Sache ruhig so ist sie

keineswegs so erschreckend.

Wir bedürfen nebst der Anzahl Gewehre für jeden

Gewehrtragenden des Auszugs, der Reserve und der

Landwehr ungefähr eben fo viel Vorraths- und Er-
satzgewehre.

Die Bewaffnung hätte keinen Zweck ohne die

Annahme eines möglicherweise eintretenden Kriegsfalles,

diese bedingt aber auch die ungeschmälerte

Bewaffnung von Ersatztruppen, neuen Aushebungen,
Landsturm, Freiwilligenkorps :c. ,c.

Ohne uns nun die annähernd dreifache Bewaffnung

Preußens zum Vorbilde zu nehmen, ist es

keinenfalls zu viel, wenn wir doppelte Bewaffnung
für die Zahl der gesammten Gewehr tragenden

eingetheilten Mannschaft als Minimum annehmen, um
allen Bedürfnissen Genüge leisten zu können.

Die hieraus erwachsenden Ausgaben vertheilen sich

auf jeden Bürger, denn alle haben gleiches Interesse

an untadelhafter Wehrfähigkeit; wer nicht selbst

wehrpflichtig tst, hat Vater, Brudcr, Ehemann, Sohn,
und wenn dieß Alles nicht, seine eigene Existenz,

Gut und Vaterland aufs Spiel zu setzen.

Die Wehrfähigen treten unter die Fahnen, sie sind

aber berechtigt, zu verlangen, daß jedem Einzelnen
die Mittel ntcht fehlen, um feine Mitwirkung mög¬

lichst nutzbringend zu machen. DaS Volk bezahlt,
die Regierung verwaltet, Letztere hat für daö Wohl
und die Sicherheit des Volkes zu sorgen; thut sie eS

nicht, so begeht sie eine strafbare Vernachlässigung
sowohl gegenüber denjenigen, die es empfinden müssen,

A cm der Zukunft des Vaterlandes.

Wir Welsen auch bei diesem Anlasse auf die

Ereignisse in Frankreich.
Sind wir nun qualitativ auf sicherem Boden für

unsere Bewaffnung, so kann auch quantitativ das

Erforderliche um so eher geschehen.

Einmal das Nöthige angeschafft, wird sich solch

außerordentliche Anstrengung der finanziellen Mittel
nicht so schnell wiederholen, und die ordentlichen

Ausgaben werden eine Erholung gestatten, aber besser

ist, den Franken zur rechten Zeit anzuwenden, alS

das Hundertfache werthloö opfern zu müssen.

d. Instruktion tn Handhabung unserer
Waffen.

Solch hochstehende Offiziere, welche die Schußwaffe

und das Schießwesen noch als „Nebensache"
oder „Anhängsel" der militärischen Wissenschaften

betrachteten und mit aufgepflanztem Bajonett sich

dem Gegner mit Mann und Maus auf
Nimmerwiedersehen entgegengeworfcn hätten, dürften ihren

Irrthum nun doch mchr und mchr einsehen.

Schon im preußisch-östreichischen Kriege stellte sich

das Verhältniß der Verwundungen durch die

verschiedenen Waffen an

13,20? todten und verwundeten Preußen wie folgt:
79°/» durch Gewehrgeschosse,

15 °/° » Granatgefchosse und Splitter,
5°/o Säbel und Lanze,

0.4°/« „ Bajonette.
Der französisch-deutsche Krieg wird kaum ein gün-
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